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(54) Pulverpresse

(57) Pulverpresse, mit einem Pressenrahmen, der
einen oberen und einen unteren Rahmenabschnitt
(14,16) aufweist, einem am oberen Rahmenabschnitt
(14) angebrachten oberen linearen Antrieb (18) und ei-
nen am unteren Rahmenabschnitt (16) angebrachten un-
teren Linearantrieb (20), wobei die Antriebe (18,20) mit
einem Ober- bzw. einer Unterstempelplatte (24,25) bzw.
einem Matrizentisch (36) verbunden sind, wobei die
Stempelplatten (24,25) ein Spannsystem (26,30) für ei-
nen Ober- bzw. einen Unterstempel (28,32) aufweisen,
einem Matrizenspannsystem an einem Matrizentisch mit
einer Matrize (38), und mindestens einer Kraftmessvor-
richtung zur Messung der Presskraft an mindestens ei-
nem Stempel, wobei mindestens eine Kraftmessvorrich-
tung (46,48) zwischen einer Stempelplatte und dazuge-
hörigem Spannsystem angeordnet ist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung bezieht sich auf eine Pulverpres-
se nach Patentanspruch 1.
[0002] Pulverpressen werden u.a. zum Herstellen von
Grünlingen, gepressten Teilen, vor einem Sinterprozess
verwendet. Die typische Pulverpresse enthält einen
Ober- und einen Unterstempel, die mit einer Matrize in
einem Matrizentisch zusammenwirken, um das in die
Matrize eingefüllte Pulvermaterial zu komprimieren.
Oberund Unterstempel werden von einem geeigneten
Antrieb, beispielsweise einem Hydraulikzylinder ange-
trieben. Die Antriebe sitzen üblicherweise an quer ver-
laufenden Abschnitten eines Pressenrahmens, wobei
über eine Kupplung zumeist eine Stempelplatte zwi-
schengeschaltet ist, an der ein Spannsystem für Ober-
und Unterstempel angebracht ist.
[0003] Es besteht die Notwendigkeit, Ober- und Un-
terstempel zu führen, damit ein einwandfreies Presser-
gebnis erzielt wird. Ferner wird dadurch der Verschleiß
an den Werkzeugen reduziert. Bei einer bekannten Aus-
führung ist die Stempelplatte mit einem Führungswagen
verbunden oder Bestandteil eines Führungswagens, der
im Rahmen vertikal geführt ist (adapterloses Pressen).
Bei einer anderen Ausführung bekannter Bauweise ist
die obere und die untere Stempelplatte von Führungs-
elementen geführt, die mit dem Matrizentisch verbunden
sind. Der Matrizentisch ist seinerseits mit dem quer ver-
laufenden Abschnitt eines Pressenrahmens verbunden.
Die beim Verpressen des Pulvers auftretenden Kräfte
werden durch die Presswerkzeuge über die Spannsyste-
me in das Werkzeugführungssystem übertragen.
[0004] Bei Pressen der genannten Art wird nach dem
Ausstoßverfahren und nach dem Abzugsverfahren un-
terschieden. Im ersteren Fall ist das Matrizentischgestell
rahmenfest und Ober- und Unterstempel werden vom
Antrieb betätigt. Im zweiten Fall ist der Unterstempel rah-
menfest und der Matrizentisch und die obere Stempel-
platte werden vom Antrieb betätigt.
[0005] Es ist bekannt, die Presskraft, mit der die Stem-
pel auf das zu verpressende Pulver einwirken, zu mes-
sen. Entsprechende auf Zug und Druck ansprechende
Kraftsensoren werden hierfür zwischen dem Antrieb und
einer Kupplung bzw. der Stempelplatte angeordnet.
[0006] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine
Pulverpresse zu beschaffen, bei der auch Querkräfte ge-
messen werden können.
[0007] Diese Aufgabe wird durch die Merkmale des
Patentanspruchs 1 gelöst.
[0008] Bei der erfindungsgemäßen Pulverpresse ist
mindestens eine Kraftmessvorrichtung zwischen einer
Stempelplatte und dem zugehörigen Spannsystem an-
geordnet.
[0009] Bei der herkömmlichen Presskraftmessung
wird zwischen Antrieb und Werkzeugebene außerhalb
des erwähnten Kraftflusses gemessen. Dies bedeutet,
dass im Wesentlichen nur die vertikalen Kräfte auf das
zu verpressende Pulver erfasst werden, nicht jedoch die

Querkräfte. Bei der Erfindung hingegen erfolgt die Kraft-
messung innerhalb des Werkzeugführungssystems, so
dass auch die Querkraftkomponente, falls eine vorhan-
den ist, ermittelt wird.
[0010] Durch die Bestimmung der Querkraft und die
Zerlegung dieser Kraft in Betrag und Kraftkomponenten-
richtung ist es nun möglich, die tatsächlichen Belastun-
gen, die auf Presswerkzeug, Nullpunktspannsystem und
Führungssystem einwirken, zu bestimmen.
[0011] Bei Eingabe eines Grenzwertes für diese Quer-
kraft beendet die Maschinensteuerung bei dessen Errei-
chung automatisch den Presszyklus (Querpresskraftab-
schaltung). Der Grenzwert kann durch Versuche ermittelt
oder im Vorwege berechnet werden.
[0012] Alternativ kann z. B. mit Hilfe der bekannten
Pressspaltweite (umlaufender Spalt zwischen gepaar-
tem Pressstempel und zugehörender Matrize) und des
bekannten Verformungsverhaltens der Werkzeugfüh-
rung der maximal zulässige Grenzwert annähernd be-
stimmt werden, bei der es zu einer Berührung der Press-
werkzeugbauteile kommt. Das Presswerkzeug kann da-
durch vor vorzeitigem Verschleiß oder gar Zerstörung
geschützt werden.
[0013] Bei unsachgemäßem Einbau des Presswerk-
zeugs in das Werkzeugführungssystem (Stempelkippen;
Stempel nicht achsfluchtend zueinander) würden beim
Paaren von Stempel und Matrize/Stempel ebenfalls
Querkräfte sichtbar werden, die dem Werkzeugschutz
dienen können.
[0014] In einer Ausgestaltung der Erfindung ist vorge-
sehen, dass zwischen der Matrize bzw. dem Matrizen-
spannsystem und dem Matrizentisch eine Kraftmessvor-
richtung angeordnet ist.
[0015] Die Erfindung ist sowohl auf eine adapterlose
als auch adapterbehaftete Pulverpresse anwendbar. Bei
ersterer ist eine Führung der Stempelplatten über Füh-
rungswagen unmittelbar am Pressenrahmen vorgese-
hen, während im letzteren Fall die Werkzeugführung vom
Pressenrahmen entkoppelt ist.
[0016] Die Erfindung ist in gleicher Weise anwendbar
auf eine nach dem Ausstoßverfahren arbeitende Presse
und eine nach dem Abzugverfahren arbeitende Presse.
[0017] Ein Ausführungsbeispiel der Erfindung wird
nachfolgend anhand einer Zeichnung näher erläutert.
[0018] Die einzige Figur zeigt eine nach dem
Ausstoßverfahren arbeitende Pulverpresse in erfin-
dungsgemäßer Ausführung.
[0019] Die in der Zeichnung dargestellte Pulverpresse
weist einen Rahmen 10 auf mit vertikalen Säulen 12 und
einem oberen quer verlaufenden Rahmenabschnitt 14
und einem unteren quer verlaufenden Rahmenabschnitt
16). An den Rahmenabschnitten 14, 16 ist ein oberer
Hydraulikzylinder 18 bzw. ein unterer Hydraulikzylinder
20 angebracht. Die Hydraulikzylinder 18, 20 wirken über
eine obere Kupplung 22 bzw. untere Kupplung 23 auf
eine obere Stempelplatte 24 bzw. eine untere Stempel-
platte 25. An den Stempelplatten 24, 25 ist ein Spann-
system 26 für einen Oberstempel 28 bzw. ein unteres
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Spannsystem 30 für einen Unterstempel 32 angebracht.
Ein Matrizentisch 36 mit einer Matrize 38 stützt sich über
Stützen 40 an dem unteren Rahmenabschnitt 16 ab. An
dem Matrizentisch 36 sind Führungssäulen 42 ange-
bracht, die in nicht bezeichneten Führungsbuchsen der
Stempelplatten 24, 25 geführt sind. An dem Matrizentisch
36 ist außerdem ein oberes und unteres Messsystem 44
angeordnet.
[0020] Zwischen dem Spannsystem 26 und der zuge-
hörigen Stempelplatte 24 ist ein Kraftsensor 46 angeord-
net. Zwischen dem Spannsystem 30 und der unteren
Stempelplatte 25 ist ein Kraftsensor 48 angeordnet. Zwi-
schen der Matrize 38 und dem Matrizentisch 36 ist ein
weiterer Kraftsensor 50 angeordnet.
[0021] Nach dem Befüllen der Matrize 38 werden
Ober- und Unterstempel 28, 32 in die Matrize hineinbe-
wegt, angetrieben durch die Hydraulikzylinder 18, 20.
Nach dem Herstellen des Presslings wird der Oberstem-
pel 28 herausgezogen, und der Unterstempel 32 wirft
den Pressling aus der Matrize 36 aus. Die Bewegung der
Stempelplatten bzw. der Stempel ist durch die beiden
Doppelpfeile angedeutet.
[0022] Dadurch, dass die Presskraftmessung zwi-
schen den Stempelplatten und den Werkzeugen stattfin-
det, ist es möglich, auch Querkräfte zu messen, die beim
Pressen auftreten. Dies im Gegensatz zum Stand der
Technik, bei dem nur eine Presskraftmessung in Arbeits-
richtung möglich ist.
[0023] Es sei noch erwähnt, dass das gleiche Mes-
sprinzip auf eine Presse nach dem Abzugverfahren an-
gewendet werden kann. Bei letzterem ist der Unterstem-
pel stationär bzw. rahmenfest und der Matrizentisch wird
angetrieben. An der Messung der Presskraft ändert dies
nichts.

Patentansprüche

1. Pulverpresse, mit einem Pressenrahmen, der einen
oberen und einen unteren Rahmenabschnitt auf-
weist, einem am oberen Rahmenabschnitt ange-
brachten oberen linearen Antrieb und einen am un-
teren Rahmenabschnitt angebrachten unteren Li-
nearantrieb, wobei die Antriebe mit einem Ober-
bzw. einer Unterstempelplatte bzw. einem Matrizen-
tisch verbunden sind, wobei die Stempelplatten ein
Spannsystem für einen Ober- bzw. einen Unterstem-
pel aufweisen, einem Matrizenspannsystem an ei-
nem Matrizentisch mit einer Matrize, und minde-
stens einer Kraftmessvorrichtung zur Messung der
Presskraft an mindestens einem Stempel, dadurch
gekennzeichnet, dass mindestens eine Kraft-
messvorrichtung (46, 48) zwischen einer Stempel-
platte (24, 25) und dazugehörigem Spannsystem
(26, 30) angeordnet ist.

2. Pulverpresse nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass zwischen der Matrize (38) bzw. dem

Matrizenspannsystem und dem Matrizentisch (36)
eine Kraftmessvorrichtung (50) angeordnet ist.

3. Pulverpresse bei Anspruch 1 oder 2, gekennzeich-
net durch die Anwendung auf eine Presse, bei der
die Stempelplatte (24, 25) an Führungen (42) ist, die
am Matrizentisch (36) angebracht sind.

4. Pulverpresse nach Anspruch 1 oder 2, gekenn-
zeichnet durch die Anwendung auf eine Presse,
bei der die Stempelplatten jeweils an einem Laufwa-
gen angebracht sind, der in Führungen des Pres-
senrahmens (10) vertikal geführt ist.

5. Pulverpresse nach Anspruch 1 oder 2, gekenn-
zeichnet durch die Anwendung auf eine nach dem
Abzugsverfahren arbeitende Presse
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